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Amtsblatt für de « Bezirk Diirlaeh .

1*
4 . . Z2 . Dicnstag , dcn 8 . Tlligust

Die Ueberhcmdncihme des Mäusefmsses betr.
Nr . 18,487 . Es hat sich in der letzten Zeit gezeigt , daß die Feldmäuse sehr bedeutend über -

Hand genommen und bereits beträchtlichen Schaden verursacht haben .
Hieraus geht hervor , daß man früher von Seiten der Landlcntc wegen der Anzahl der Mäuse

im Irrthum oder allzu sorglos war , jedenfalls daß die diesseitigen Anordnungen vom 24 . Januar v .
I . , Nr . 2380 , 2 . Dezember v . I . , vir . 30,019 , und 24 . Mär ; d . I ., Vir . 8080 , auf unverantwvrt
liche Weise nicht oder nur sehr unvollständig dnrchgesührt worden sind .

Indem man dieselbe den Bürgermeistern wiederholt einschärft , wird bezüglich auf Erlaß Großh .
rlreisregierung vom 5 . Dezember v . I . , Vir . 33,950 , die Vertilgung der Feldmäuse betreffend , hiermir bestimmt , daß in jeder Gemeinde , worin die Zahl der Feldmäuse nur irgend von Erheblichkeit
ist , die Güterbesitzer bei einer Geldstrafe bis zu 15 fl . wöchentlich wenigstens zweimal eine , der
Größe ihres Grundeigenthums entsprechende Anzahl Mäuse einzuliefern haben , und daß ihnen für
je 100 Stück derselben eine Belohnung von mindestens 12 kr . aus der Gemcüidekasse auszubezahle » ist .

Die Bürgermeister haben dies in ihren Gemeinden sogleich zu verkündigen , und zwar nicht blos
durch die Schelle , sondern vor versammelter Gemeinde , wozu jeder Bürger bei 30 kr . Strafe fürden Ansbleibensfall einzuladen ist , und den Vollzug dieser Anordnung zu überwachen , welcher bei
der allmähligeu Räumung der Wiesen und Felder sofort einzutreten hat und bis der Zweck erreicht
fortzusetzen ist .

Wie diese Anordnung vollzogen worden und welchen Erfolg sie gehabt , darüber ist von 14 zu14 Lagen Pflichthafter Bericht hierher zu erstatten .
Von der Einsicht der Güterbesitzer erwartet man , daß sie die Bürgermeister in Vollziehung und

Handhabung dieser Anordnung bereitwillig unterstützen .
Dnrlach , 13 . Juli 1854 .

Großherzogliches Oberamt .
Spangenberg .

Das Reutebrennen betr.
vir . 10,203 . Nach mehrfachen bei Großh . Ministerium des Innern eingekommenen Anzeigen sinddnrck, das Feuer , welches zum sogenannten Neutebrennen und in Hackwaldungen zum Vorbereitendes Bodens für die Feldkultur nöthig ist , schon häufig Waldbrände entstanden , weil nicht die ge¬hörige Vorsicht dabei beobachtet worden ist .
In Gemäßheit Erlasses des Großh . Ministeriums des Innern vom 31 . Mai d . I ., Nr . 8320sieht man sich daher veranlaßt , unter Hinweisung auf 8 - 05 des Forstgesetzes vom 15 . November>833 wiederholt darauf aufmerksam zu machen , daß das Feuer wenigstens 25 Fuß vom Waldeund 10 Fuß von den Standbäumen oder Standrcisern entfernt bleiben und dieser Zwischenraumwund geschürft , daß auch das Brennen unter Berücksichtigung des herrschende » Windes vorgenommenund das Feuer sorgsam überwacht werden müsse .
Karlsruhe , 13 . Juni 1854 .

Großh . Regierung des Mittelrheinkreifes .
R e t t i g .

Nr . 10,773 . Obige Verordnung haben die Bürgermeister in ihren Gemeinden zu verkündigen ,auf deren genaue Befolgung zu achten , und etwaige Zuwiderhandlungen durch Permittlnng der
'
be¬treffenden Großh . Bezirksforstei zur diesseitigen Kenntniß zu bringen .

Durlach , 24 . Juni 1854 .
Großherzvgliches Oberamt .

S P a n g e n b e r g .



126

Die ordentliche Eonscription für das Jallr 18öö Herr .
Da mmmellr die Vorarbeiten zur Eonscription für das Jahr 1855 , beginnen , fowerden in Gemäßbeit des § . 17 des Eonscriptionsgesetzes von 1825 alle Badener , welchevom 1 . Januar bis 31 . Dezember 1834 das zwanzigste Lebensjahr zurückgelegt babcn

oder zurücklegen , hiermit aufgefordert , sich bei dem Gemeinderath ihres Ortes zu melden
oder anmelden zu lasten , sofort am Io . August d . I . sich zu Hause einzufinden , um auf
Vorladung vor der Äushebungsbchörde persönlich erscheinen zu können , oder aber bei
Zeiten die Erklärung abzugeben , daß sie , wenn sic durch das Loos zum Dienste gerufenwerden , einen Mann einstellen , widrigenfalls in Ermanglung eines nach H . 22 des Con -
scriptionsgesetzes untauglich machenden Gebrechens dieselben als tauglich angeseben und im
Falle sie das Loos zum Militärdienste trifft , nach Vorschrift des 8 » 4 des Gesetzes vom
5 . Oktober 1820 als Ungehorsame behandelt werden sollen .

Die großherzoglichen Kreisregierungen werden beauftragt , für die Bekanntmachung
verstellender Aufforderung auch durch die Lokalblätter und auf die für Verkündungen in
den einzelnen Gemeinden vorgeschriebcne Weise Sorge zu tragen .

Earls ruhe , 16 . Juni 1854 .
Großh . Ministerium des Innern .

W e ch m a r .
Sir . 17,185 . Die Gemeindcräthe werden in Folge obiger Entschließung biermit angewiesen ,dieselbe den zn versammelnden Gemeinden , »nd noch weiter durch öffentlichen Anschlag und Ans -

schellcn gehörig bekannt zu machen , sofort die Vorarbeiten zur Eonscription für 1855 durch Aus¬
stellung der Aufnahmslisten zu beginnen und sich dabei pünktlich nach den bestehenden Verordnungenund der Instruktion für die Vorbereitnngsbehörden zn achten .

Insbesondere wird denselben zur genauen Beobachtung Folgendes eingeschärft :
1 ) Zur Conscription für 1855 gehören alle diejenigen männlichen Personen , welche vom 1 . Ja¬nuar bis einschließlich 31 . Dezember d . I . das zwanzigste Lebensjahr zurückgelegt haben oder znrück -

legen und zwar in derjenigen Gemeinde , worin ihnen das Hcimathsrecht znsteht .
2 ) Alle in der Gemeinde Gcbornen , auch wenn sic der Gemeinde nicht mehr angchören , müssenm die Aufnahmsliste eingetragen werden , es ist jedoch in Bezug auf Diejenigen , welche nach ^ 15

des Eonscriptionsgesetzes einer andern Gemeinde angehören und dieser überwiesen werden müssen ,darüber , daß dies geschehen , Bescheinigung zn den Akten zn bringen und Eintrag in der Rubrik
„ Bemerkung " zu machen .

3 ) Die Namen der Pflichtigen sind in aphabetischer Ordnung und in fortlaufender Reibe in
die Listen einzurragcn , mit vollständiger Angabe der Vornamen und wo Vor - und Zunamen Mehrerer
gleich sind , mit Beisetzung der angenommenen Unterschcidungsbezeichnung ; ferner mit Angabe von
Jahr , Monat und Tag der Geburt , sowie der Religion .

4 ) Sind die Eltern oder eines derselben gestorben , so ist das Todesjahr anznführen .
5 ) Bei den Geschwistern des Cvnscriptionspflichtigen ist anzngeben , ob sie ledig oder verheiralhet ,wie alt und welchen Standes sie sind , bei den Brüdern , ob sie im Militär dienen oder gedientbaben , wie lange und bei welchem Regiment oder Bataillon , ob sie nach ausgehaltener Kapitulation

oder früher wegen Untauglichkeir oder aus welch anderem Grunde entlassen wurden .
6 ) llntcr der Rubrik „ Bemerkungen " ist ferner anzuzeigen , wenn ein Pflichtiger ein unter § . 22

des Conscriptionsgesetzcs anfgeführtes Gebrechen hat oder angibt und es müssen iin Falle behaupteter
Stummheit , vollkommener Taubheit , Geisteszerrüttung -wer Blödsinnes zugleich zwei tüchtige Zeugen
zur eidlichen Abbör vorgeschlagen ode ' ' aber ein gemeinderäthliches Zcugniß über öffentliche Künd¬
barkeit des fraglichen Gebrechens beigclegt werden ; ferner ist unter jener Rubrik anznzeigen , wenn
ein Conscriplionspflichtiger ausgewandert ist , ob dies mit oder ohne Vtaatserlaubniß geschehen , in
welch ersterm Falle Datum und 'Nummer der Erlaubniß zu benennen ist ; endlich wenn derselbe eine
Znchtbausstrafe erstanden hat .

7 ) Die Anfnabmsliste muß a ch t Tage lang zur Einsicht der GemeindeanKcbörigen aufgelegtwerden ; die Beurkundungen des Gemeinbedieners über den öffentlichen Anschlag und Ansrus sind
dem Protokoll beizulegen . ,

8 ) Nach Ablauf des Termins zur Einsprache gegen die Aufnahmsliste sind sämmtliche orts -
anwcsende Pflichtigen und deren Eltern oder Vormünder sowie die der Abwesenden vorzuladen und
ibnen die gesetzlichen Bestimmungen über Ansprüche auf Loosbefreiung ( s . H . 22 des Conscriptions -
gesetzes )

'
, übcr

°
die Verpflichtung zur Anzeige äußerlich nicht erkennbarer Gebrechen (MGesetz

vom 25 . Mai , 1835 , Reg .-Bl . 1835 Rr . 26 ) und über die Ansprüche auf Dienstbefreiung ( § . 23
des Conscriptionsgesetzes ) urkundlich zu . eröffnen , gehörig zu erläutern und sie auf die Folgen und
Nachtbeile der Unterlassungen aufmerksam zn machen ; endlich dieselben aufzufordert , entweder sogleich
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oder binnen 3 Tagen ihre Ansprüche anznzeigen nnd zu begründen . Die sv getrennt ansgenommenen
Akre sind dein Protokoll , in welchem hierüber Nacbweisnng zu inall ' en ist , beizulege » . Wegen Be
Handlung der Dienstbesreinngsgesnche wird außer der besondern Instruktion hierüber noch ans die
Bestimmung in Nro . öl des Anzeigeblattes von 1629 und auf die Verordnung Großh . Kriegs
ininisteriinns vom 31 . Juli 1851 ( Wochenblatt 1651 Nr . 57 ) verwiesen .

9) Die Mittheilungen an andere Vorbcreitnngsbchördcn müssen nach Maßgabe der Instruktion
gehörig geschehen und hierüber im Protokoll nnd dessen Beilagen Nachweisnngcn gegeben werden .

10 ) Das Protokoll über die ganze VorbereitnngHverhandlimg ist nach dem Anhang der Instruktion
sür die Vorbereitnngsbehördcn mit strenger Einhaltung der Friste » und Absätze vor ver
sammelter Borbereitnngsbehörde anfznnchnien nnd sogleich von sännntlichen Mitgliedern derselben zn
unterzeichnen . Die also ausgestellten Anfnahmslistcn ( wovon der Nathschreiber eine beglaubigte Ab .-
schrift zu fertigen und in der Gemcinderegistratur aufzubewahren bat ) sind nebst Beilagen läng¬
stens bis zum 20 . August bei 15 fl . Strafe hierher einzusenden .

Dnrlaeh , 29 . Juni 1854 .
Grvsrherzogliches Oberanit .

Lpangenber g .

Nr . 20,050 . Die Brodtaxe wird vom 8 . bis
15 . August folgendermaßen regnlirt :

Weißbrod .
Ein Zweikreuzerwcck soll wiegen . . Oj Loth .
Weißbrod zu 3 kr. itZ „
Wcißbrod zu 6 kr. 21 j „

Halbweißbr od .
Ein zweipfündigcr Laib soll kosten . . 12j kr.
Ein vierpfündiger Laib . 24 kr.

Schwarzbrod .
Ein zweipsündiger Laib soll kosten . . 9 kr.
Ein vierpfündiger Laib . 18 kr.

Durlach , 7 . August 16 .54 .
Großherzoglichcs Oberamt .

Spangenbcr g .
Nr . 19,712 . Nachdem Grenadier Johann

Künzler von Singen sich ans die öffentliche
Aufforderung vom 20 . Mai d . I . , Nr . 13,791 ,
nicht gestellt hat , so wird derselbe seines Staats -
bürgerrcchts verlustig , erklärt nnd in eine Geld¬
strafe von 1200 sl . sowie in die Kosten verfällt .

Durlach , 2 . August 1854 .
Großherzogliches Oberamt .

S p a u g e n b e r g .
Die jährlich auszustellenden Nebersichten über

den Gewächs an Tabak betr .
Nr . 17,212 . Höherer Anordnung zufolge sollen

jährlich Uebersichten über den Erwachs an Tabak
aufgestellt , und eingesendct werden .

Demzufolge haben die Bürgermeister der Ge¬
meinden , in denen Tabak gepflanzt wird , späte¬
stens bis 1 . Februar , erstmals 1855 für 1854
u . s . f. , eine tabellarische Uebcrsicht über Anpflan¬
zung , Ertrag nnd Preis des Tabaks im vorher -
gegangcnen Jahre nach folgenden Rubriken hier¬
her einzusenden :

1 . Gemeinde .
2 . Flächenraum in Morgen

a . des Ackerfeldes überhaupt ,5 . des mit Tabak bepflanzten Theils .
3 . Menge des gewonnenen Tabaks in ge¬trockneten Blättern in Centnern

a . überhaupt auf der ganzen Gemarkung ,b . höchster Ertrag vom Morgen ,c . niederster Ertrag vom Morgen .

4 . Preis eines Centners trockener Blätter in
Gulden nnd Kreuzern
a . gewöhnlicher Ortspreis ,
I>. höchster ,
c . niedester .

5 . Bemerkungen .
Von den Bürgermeistern derjenigen Gemeinden ,

in welchen kein Tabak gebaut wurde , sind Fehl
berichte einzusenden .

Dnrlach , 30 . Juli 1854 .
Großherzogliches Oberamt .

S P a ngenbe r g.
Nr . 19,150 . Wird nunmehr mit Bezug auf

das Ansschreiben vom 18 . April d . I . dem Ge¬
such der Johann Jakob Wagners Wittwe
von Grötzingcn um Einweisung in den Besitz und
Gewähr der übernommenen Vcrlassenschaftsmasse
ihres Ehemannes , da keine Einsprache hiergegen
erfolgt ist , stattgegeben .

Dnrlach , 24 ? Juli 1854 .
Großherzogliches Oberamt .

G anpp .
Nr . 19,070 . Mit Bezug auf die diesseitige Be

kanntmachung vom 22 . Juni d . I . , Nr . 10,574 ,wird nunmehr die Wittwe des Christoph
Röckinger von hier in Besitz und Gewähr der
Perlasfenschaft ihres verstorbenen Ehemannes hier
mit eingewiesen .

Durlach , 31 . Juli 1854 .
Großherzoglichcs Oberamt .

A . A .
M . Frey .

Liegcnschaftsverftcigerttng.
(Aue .) Folgende Liegenschaften der Georg

Krieger
's Wittwe , Friedericke geb . Speck in

Aue werden ans dem Rathhanse in 'Aue am
Mittwoch den 23 . August ,

Nachmittags 3 Uhr ,in Folge richterlicher Verfügung öffentlich ver¬
steigert werden . Der eudgiltigc Zuschlag erfolgt ,
wenn mindestens der unten beigesetzte Werth
anschlag geboten wird .

Gemarkung Durlach .
Gebäud e .

Eine zweistöckige Behausung mit Scheuer , Stall
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und Hofrairhe , und 2 Viertel 12 Ruthen Garten
dabei , unten im Torfe Aue , neben jung Jakob
Postweiler und Carl Pfeiffer , oornen Straße ,
hinten Dorfbächlein ; taxirt ;u 1800 fl .

Turlach , 19 . Juli 1854 .
Der Großh . Vollstrccknngsbeamte .

W a h r e r . -

Sanunrliche Orrsvorgesetzte werden ersucht ,
diese Bekanntmachung in üblicher Weise zu ver¬
kündigen .

Dnrlach , 26 . Januar 1854 .
Die Direktion des landw . Bezirksvereins .

SPangenber g.
S i e g r i st.

Landwirthschaftlicher

De) irksverein Durlach .
Die Austheilung von Prämien für ausge¬

zeichnete landwirthsehaftliche Bestrebungen
betreffend .

Nr . 10 . Von Seiten des Vereins sind für das
Jahr 1854 folgende Preise zur Austheilung be¬
stimmt :

r». Zur Hebung der Viehzucht :
Den Besitzern schöner selbstgezogener

Fohlen vier Preise , von 12 fl . , 10 fl . ,
8 fl . und ii fl . 36 fl .

Fünf Preise für Rindfaffel zu 12 fl . ,
10 fl -, 8 fl . , 6 fl . und 4 fl . . . 40 fl .

Sechs Preise für
'

Kühe zu 12 fl . ,
10 fl . , 8 fl . , 6 fl . , 5 fl . und 4 fl . . 45 fl .

Vier Preise für Kalbinnen zu 6 fl . ,
5 fl . , 4 fl . und 3 fl . .

- - 18 fl .
Drei Preise für Sch wein fasse ! zu 10 fl . 30 fl .
I». Den Eigenthümern oder Aufsebern

der vier schönsten Obstbaumschulen
die Preise von 6 fl . , 5 fl . , 4 fl . , 3 fl . 18fl .

c . Für Wiesenwässerungsan¬
lagen eine Prämie von . . . 30 fl .

Ü. Im PreiSpflügen kommen 25
Prämien zur Anstheilüng in den Sum¬
men von 8 fl . , 6 fl . , 4 ft . , viermal 3 fl . ,
sechsmal 2 fl . und zwölfmal 1 fl . . 54 fl .

e . Für zweckmäßige Anlegung von
Düngerstä

' tten ( nach Maßgabe der
früher

'
verbreiteten Belehrung ) zehn Preise

zu 5 fl . 50 fl .

Gesammt -Snmme 321 fl .
Die Austheilung der Preise unter « . >». k . und

e . findet bei Gelegenheit eines im Laufe des
Monats Oktober d . I . zu veranstaltenden land -
wirthschaftlichen Festes in Dnrlach , jene unter
ii . nach beendigtem Pflügen auf dem Lamprechts -
hofgnte statt ;

'
die Tage dafür werden später be¬

stimmt .
Indem wir dies veröffentlichen , laden wir zur

Bewerbung hiermit ein und bemerken :
1 ) Preisbewerber kann jeder Einwohner des

Oberamtsbezirks Durlach sein .
2 ) Die Bewerbungen müssen bis zum letzten

August bei der Unterzeichneten Direktion schrift¬
lich oder mündlich angemeldet werden .

3) Die Bewerber um die Viehpreise haben bürgcr -
meisteramtliche Urkunden darüber vorzulegen ,
daß sie das Vieh entweder selbst gezüchtet ,
oder jung angekauft haben .

4 ) Die Verthcilung wird durch ein von der
Direktion ernanntes Preisgericht bewirkt .

Bekanntmachung .
Am 16 . , 17 . und 18 . d . M . findet die öffent¬

liche, Prüfung an dem Pädagogium und der
höheren Bürgerschule im Lehrzimmer der Ober
qnarta , und am 18 . Nachmittags 3 Uhr der feier -

! liche Schlnßaet im großen Rathhaussaale statt .
! Die Eltern unserer Schüler und alle Freunde
^ unserer Lehranstalt werden dazu ergebenst ein -
! geladen .
> Dnrlach , 5 . August 1854 .
j Die Direktion .

Unterricht um in se ch s M onaren
vollkommen Französisch

zu verstehen und zu sprechen .
Theilnehmendc belieben ihre Adressen an den

Verleger d . Bl . abzugeben .

In dem Weinhändler Dolletsche ck'
schen Hanse

in der Spitalstraße ist ein Logis zu vermierhen ,
bestehend ans drei ineinandergeheuden , tapezirten
Zimmern , einer Küche , einem

'
Magdzimmer neben

der Küche , und Speisekammer , geschlossenen Spei
eher und Keller , gemeinschaftlichem Waschhaus und
Trockenboden , und kann auf 23 . Oktober d . I .
bezogen werden .

In der Adlerstraße dahier Nr . 15 ist der
untere und obere Stock zu vermiethen und kann
auf de » 23 . Oktober bezogen werden . Das Nähere

^
ist beim Eigenthümer selbst zu erfragen .

! I^Gesuchl Auf den 23 . Oktober oder später
d . I . wird ein schönes Logis von 4 — 6 Zimmern
mir allen Bequemlichkeiten , insbesondere Stall und
Scheuer oder Heuschopfen — zu miethen gesucht .
Das Nähere im Kontor d . Bl .

Dnrlach , 2 . August 1854 .

Vexetiilttlidit 'Iw < k t 1'nm.ille
( » Originalstück ry kr . )

antorisirt von dem K . Professor der Chemie vr .
Lindes zu Berlin , wirkt sehr wohlthätig auf

^ das Wachsthnm der Haare , verleiht ihnen einen
! schönen Glanz und erhöhte Elastizität

und eignet sich gleichzeitig ganz vorzüglich zum
Festhalten der Scheitel . Einziges Depot in
bei Durlach F Nußberger .

Durlacher Fruchtpreis vom 5 . Aug . 1854 .
Weizen 21 . 47 . N . Kernen 21 . 57 . A . Kernen

21 . 56 . N . Korn 10 . 31 . A . Korn — . — . Gerste
9 . 12 . Haber 7 . 30 .

Gedruckt unter Verantw . von A . Oups .
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